
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 29.11.2013 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VIII/624 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Ver- und Entsorgungsausschuss 12.12.2013 

Rat 19.12.2013 

 
 

 

Betreff: 22. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgung 

der Gemeinde Rosendahl 
 

 

FB/Az.: II/720.31 
 

 

Produkt: 30/11.002 Abfallbeseitigung und -entsorgung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:    
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:   

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die der Sitzungsvorlage Nr. VIII/624 als Anlage I beigefügte 22. Änderungssatzung zur 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Abfallent-
sorgung der Gemeinde Rosendahl wird beschlossen. Eine Ausfertigung ist dem Original-
protokoll als Anlage beizufügen. 

 
 
 
 
 

 

Sachverhalt: 

 
Gemäß § 1 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
öffentlichen Abfallentsorgung werden die Gebührensätze zu Beginn des Erhebungszeit-
raumes endgültig festgesetzt. 
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Die Gebührensätze wurden nunmehr für das Jahr 2014 neu kalkuliert. Die Kalkulationsun-

terlagen sind dieser Sitzungsvorlage als Anlage II beigefügt. 
 
Die Grundlagen für die Ermittlung kostendeckender Gebührensätze haben sich gegen-
über dem Vorjahr wie folgt verändert: 
 
1. Der Kreis Coesfeld hat die Gebührensätze für die Verwertung von Restmüll von 

147,00 € auf 146,00 € und die für Biomüll von 80,00 € auf 70,00 € je Gewichtstonne 
gesenkt. 

2. Bei den einzelnen Wertstoffen wird weiter differenziert, so dass zum Beispiel für die 
neu eingeführte Elektro-Kleingerätesammlung strukturelle Anpassungen der Gebüh-
renkalkulation erforderlich werden. Einzelheiten sind den Kalkulationsunterlagen zu 
entnehmen. 

3. Bei der Berechnung der Altpapiererlöse wird die Nettomenge (Bruttomenge abzüglich 
17,12 % DSD-Anteil) mit einem Erlöspreis von durchschnittlich 85,00 € je Gewichts-
tonne (2013: 90,00 €/to., 2012: 100,00 €/to.) berücksichtigt. 

 
Den beigefügten Kalkulationsunterlagen (Anlage II, Seite 6) ist zu entnehmen, dass sich 
der Gesamtaufwand im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 18.065,00 € verringert. 
Demgegenüber verringern sich die Gesamterträge durch die zu erwartenden Erlöse aus 
der Verwertung von Wertstoffen um 5.279,00 €. Unter Einbeziehung der Unterdeckung 
aus 2012 (4.872,65 €) verringert sich der umlagefähige Aufwand insgesamt um 2.326,35 
€.  
 

Die Aufteilung der vorgenannten Beträge ergibt beim Restmüll eine Erhöhung des Auf-
wandes um 14.392,14. Ausschlaggebend ist hierfür zum Einen die Abwicklung der Unter-
deckung aus 2012 und zum Anderen die Steigerung der internen Leistungsverrechnun-
gen.  
 

Beim Biomüll hingegen sinkt der Aufwand um 21.194,49 €. Maßgeblich hierfür sind die 
Senkung der Deponierungsgebühren für Biomüll um 10 €/Tonne und die Berücksichti-
gung der Überdeckung aus 2012. 
 
Wie sich aus der Aufstellung der Gebührensätze für die Gefäßkombinationen entnehmen 
lässt, ergibt sich teilweise eine Entlastung. 
 
Die kostendeckenden Gebührensätze 2014 errechnen sich aufgrund der durchgeführten 
Kalkulation wie folgt: 
 

Gebührensätze einzeln 2014 2013 Differenz 

  60-ltr. Restmüll 115,70 € 111,90 € 3,80 € 

  80-ltr. Restmüll 139,00 € 134,10 € 4,90 € 

120-ltr. Restmüll 185,50 € 178,50 € 7,00 € 

240-ltr. Restmüll 342,30 € 329,00 € 13,30 € 

120-ltr. Biogefäß 57,70 € 63,80 € -6,10 € 

240-ltr. Biogefäß 96,20 € 108,40 € -12,20 € 

1,1 cbm-Container für Restmüll    

(wöchentl. Abfuhr) 3.222,40 € 3.107,30 € 115,10 € 

1,1 cbm-Container für Restmüll     

(14-tägige Abfuhr) 1.714,70 € 1.656,20 € 58,50 € 

Umtausch eines Abfallgefäßes 10,70 € 10,70 € 0,00 € 

Restmüllsack 6,00 € 6,00 € 0,00 € 

Silofolienentsorgung (€ je Kilogramm) 0,23 € 0,20 € 0,03 € 
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Gebührensätze für Gefäßkombinatio-
nen 

   

  60-ltr. Restmüll / 120-ltr. Biomüll 173,40 € 175,70 € -2,30 € 

  60-ltr. Restmüll / 240-ltr. Biomüll 211,90 € 220,30 € -8,40 € 

  80-ltr. Restmüll / 120-ltr. Biomüll 196,70 € 197,90 € -1,20 € 

  80-ltr. Restmüll / 240-ltr. Biomüll 235,20 € 242,50 € -7,30 € 

120-ltr. Restmüll / 120-ltr. Biomüll 243,20 € 242,30 € 0,90 € 

120-ltr. Restmüll / 240-ltr. Biomüll 281,70 € 286,90 € -5,20 € 

240-ltr. Restmüll / 120-ltr. Biomüll 400,00 € 392,80 € 7,20 € 

240-ltr. Restmüll / 240-ltr. Biomüll 438,50 € 437,40 € 1,10 € 

 
Die rechtliche Verankerung der kalkulierten Gebührensätze erfolgt durch Erlass einer 

entsprechenden Satzung. Beigefügt ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage I der Entwurf 
der 22. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benut-
zung der öffentlichen Abfallentsorgung. 
 
 
Im Auftrage: 
 
 
 
 
 

Berger 
Produktverantwortliche 

 

Fuchs 
Fachbereichsleiterin 

Niehues 
Bürgermeister 
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